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[bookmark: _GoBack]Handlungsanweisung bei V. a. sexuelle Gewalt

	Allgemeiner Hintergrund
	· Je nach berücksichtigten Aspekten wie Schweregrad (z.B. mit/ohne Penetration), Art der sexuellen Handlungen (z.B. „hands-on“ vs. „hands-off“) oder Altersabstand zwischen Täter und Betroffenen bewegen sich die Angaben zur Häufigkeit Kinder betreffend um die 20 %.
· Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Strafanzeige, d.h. Polizei muss nicht eingeschaltet werden, kann aber bei Bedarf dazu geholt werden, Entscheidung obliegt alleine dem Kind und seinen Eltern (sofern die Gefährdung nicht von einem Elternteil ausgeht).
· Problem: häufig erfolgt ärztliche Vorstellung lange nach dem stattgehabten Missbrauch keine Spuren mehr erkennbar, deswegen: gute Anamnese sehr wichtig, da Diagnose eines sexuellen Kindesmissbrauchs häufig auf der fachlich korrekt, einfühlsam und nicht suggestiv erhobenen Aussage eines Kindes basiert.
· In über 90% liegen körperliche Normalbefunde vor! 
· Auch Jungen werden sexuell missbraucht.


	Vorgehen
	

	Anamnese
	· Vorsicht: emotionale Ausnahmesituation  Einfühlsamkeit, Ruhe, kein Zwingen zu Aussagen oder Untersuchungen, kein Überreden bzw. Festhalten 
· je nach Alter spielerisches Vorgehen
· alles, was man macht, immer altersgerecht genau erklären
· wenn möglich separate Anamnese von Kind und Begleitperson
· Fragen einfach, nicht führend, nicht suggestiv
· ruhige Atmosphäre
· freundlich und offen, Kind bestätigen, dass es gut ist, zu erzählen (häufig entlastend und therapeutisch)
· genaue Dokumentation des Vorfalls mit Datum, Uhrzeit, genauen Wortlaut dokumentieren (kenntlich machen was das Kind und was die Begleitperson gesagt hat) 
· Dokumentation subjektiver Eindrücke vom Kind wie Aussehen, Verhalten, Eltern-Kind-Interaktion
· Hinweise zur Kommunikation und Dokumentation unter BITQMS: Elterngespräche


	
	

	
	

	
	

	
	




	Körperliche 
Untersuchung
	· Zeitpunkt der körperlichen Untersuchung: 
· Missbrauch weniger als 3 Tage zurückliegend und/oder akute, blutende anogenitale Verletzungen Untersuchung sofort 
· Missbrauch länger als 72 Std. zurückliegend und keine akuten Verletzungen  anogenitale Untersuchung kein Notfall dennoch soweit möglich (d.h. soweit Kind kooperativ) Ganzkörperuntersuchung mit anogenitaler Inspektion durch Aufnahmearzt/ärztin (zum Ausschluss akuter Verletzung oder Erkrankung). Diese Kinder geplant zur ausführlichen Diagnostik in die Kinderschutzambulanz (Terminvereinbarung) schicken.
· immer Ganzkörperstatus erheben, um extragenitale Zeichen sexueller oder koexistierender körperlicher Gewalt zu dokumentieren 
· Fotodokumentation von betroffenen Stellen, Hämatomen, Blutungen, Haaren, Fingernägeln, Intimbereich
· Dokumentation zusätzlich auf dem Dokumentationsschema für Verletzungen, einschließlich Wortbeschreibungen
· Patient/in nie komplett unbekleidet lassen, bereits untersuchte Regionen wieder zudecken oder Hose/T-Shirt wieder anziehen lassen
· alles, was man macht, vorher ankündigen
· bei männlichen Untersuchern muss eine weitere weibliche Person im Raum bleiben
· Verzicht auf jegliche Art von Zwang, Gewalt oder Druck, da Gefahr der Reviktimisierung
· Sedierung/Narkose nur bei akut blutender Verletzung indiziert
· keine anale oder vaginale Palpation
· Gründe für körperliche Untersuchung: therapeutisch (Rückversicherung körperlicher Normalität, da oft verzerrte Körperwahrnehmung, Prophylaxe von Infektionen, Notfallkontrazeption, Therapie von Verletzungen)

	
	




	Asservierung von Material
	· Immer selber sterile Handschuhe tragen
· Kind nicht duschen/waschen, Kleidung kann von uns asserviert werden (siehe unten)
· Wenn forensisch nötig: Kind immer in die Gynäkologie/medizinische Kinderschutzambulanz/Bayerische Kinderschutzambulanz schicken 
· Sperma meistens nicht am Körper, wichtiger Asservierung der Kleidung, die beim Missbrauch getragen wurde (hier kann Sperma noch nach Monaten nachgewiesen werden), oder Bettwäsche (alles trocken und in Papier asservieren, da Feuchtigkeit DNA zerstört, keine Plastikbeutel!)
· Zeitraum: bis 72 Stunden nach Ereignis
· wenn Abstriche bei uns gemacht werden müssen: immer am und um den äußeren Anogenitalbereich, perioral, mit sterilem Wattetupfer, der mit NaCl 0,9% angefeuchtet wird, Abstrich machen, dann trocknen lassen  
· zusätzlich Objektträgerausstriche anfertigen, nicht ausstreichen, sondern abrollen
· Fingernagelränder abschaben (bei berichteter Gegenwehr)
· Schamhaare auskämmen
· ggf. Haare abschneiden, falls Spuren wie Sperma oder Blut darin
· alles getrennt in separate Papierumschläge verpacken, richtig und leserlich beschriften mit Ort und Patientenaufkleber
· auf Papierumschlag soll der Name des Entnehmenden stehen
· Material im Labor hinterlegen


	Weiterführende Diagnostik
	· Blutentnahme: Restserum für HIV- und Hepatitisserologie, toxikologische Untersuchung bei V.a. Intoxikation 
· Urinprobe: U-Status und ggf. toxikologische Untersuchung, Urin immer auch asservieren
· Psychologisches/kinderpsychiatrisches Konsil
· Impfstatus erheben (Tetanus, Hepatitis B), ggf. Hepatitisimpfung durchführen
· Schwangerschaftstest bei Mädchen im gebärfähigem Alter
· sexuell übertragbare Krankheiten: Kriterien: Hands on Missbrauchsanamnese, anogenitaler Fluor, penetrierendes Trauma oder Hinweise darauf, Besorgnis des Kindes oder der Eltern, lokal - genitale Läsionen:
· immer Abstriche (siehe Diagnostikleitlinie)
· vaginale und anale Kulturen auf Gonorrhoe, Chlamydien
· Nativausstrich auf Trichomonas vaginalis
· pharyngealer Gonorrhoe-Abstrich
· ggf. Screening auf Syphilis, Hepatitis B und HIV (Serum)
· Condylomata acuminata sind bei Kindern jenseits von 3 Jahren verdächtiger und sollten bei Anhaltspunkten ein weitergehendes und umfassendes Screening auf sexuell übertragene Erkrankungen nach sich ziehen, zusätzlich eine Untersuchung hinsichtlich spezifischer Anogenitalbefunde sowie eine kinderpsychologische Beurteilung. Per se diagnostisch für einen sexuellen Missbrauch sind sie jedoch nicht.
· Prophylaxe STD im Einzelfall klären; bei Fremdtäter: ja
· Notfallkontrazeption bei Adoleszenten: Ja, bei uns, vor Gabe SS Schnelltest
· bei V.a. sexuellen Missbrauch und Notwendigkeit psychologischer Mitbetreuung: KJPP Konsil/SPZ oder BKH
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  Copyleft: Verwendung und Anpassungen unter Angabe der   Quelle erlaubt.   Handlungsanweisung bei V. a. sexuelle Gewalt    

Allgemeiner  Hintergrund     Je nach berücksichtigten Aspekten wie Schweregrad (z.B.  mit/ohne Penetration), Art der sexuellen Handlungen (z.B.  „hands - on“ vs. „hands - off“) oder Altersabstand zwischen Täter  und Betroffenen bewegen sich die Angaben zur Häufigkeit  Kinder betreffend um die 20 %.      Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Strafanzeige, d.h.  Polizei muss nicht eingeschaltet werden, kan n aber bei Bedarf  dazu geholt werden, Entscheidung obliegt alleine dem Kind und  seinen Eltern (sofern die Gefährdung nicht von einem Elternteil  ausgeht).      Problem: häufig erfolgt ärztliche Vorstellung lange nach dem  stattgehabten Missbrauch    keine Spuren me hr erkennbar,  deswegen: gute Anamnese sehr wichtig, da Diagnose eines  sexuellen Kindesmissbrauchs häufig auf der fachlich korrekt,  einfühlsam und nicht suggestiv erhobenen Aussage eines  Kindes basiert.      In über 90% liegen körperliche Normalbefunde vor!       Auc h Jungen werden sexuell missbraucht.    

Vorgehen   

Anamnese     Vorsicht: emotionale Ausnahmesituation     Einfühlsamkeit,  Ruhe, kein Zwingen zu Aussagen oder Untersuchungen, kein  Überreden bzw. Festhalten       je nach Alter spielerisches Vorgehen      alles, was man  macht, immer altersgerecht genau erklären      wenn möglich separate Anamnese von Kind und Begleitperson      Fragen einfach, nicht führend, nicht suggestiv      ruhige Atmosphäre      freundlich und offen, Kind bestätigen, dass es gut ist, zu  erzählen (häufig entlastend und  therapeutisch)      genaue Dokumentation des Vorfalls mit Datum, Uhrzeit,  genauen Wortlaut dokumentieren (kenntlich machen was das  Kind und was die Begleitperson gesagt hat)       Dokumentation subjektiver Eindrücke vom Kind wie Aussehen,  Verhalten, Eltern - Kind - Inte raktion      Hinweise zur Kommunikation und Dokumentation unter  BITQMS: Elterngespräche    

 

 

 

 

   

